
JREPUBLIK OST R~EICH 
Bundesministerium fü~~IOOX 
öffentli~~o~~rt~haft und 

Oberste Behörde für Eisenbahnen, Kra~lnlen, 
Rohrleitungen und Schlepplifte 

Zl.: 42.100/4-II/4/85 

Verkehr 
A-1090 Wien, LlechtenstelnstraBe 3 

Sachbearb.: Mag. Unger 
Telefon: 34 15 20 KI. 50 

Betr.: Entwurf einer Novelle zum Kraftfahr- r,::-----------... 
liniengesetz 1952 (KflG-Novelle 1985 Ge t se zentwurf 

ZL ........... ;ß.c;f. .. -Gf./19 ... ~~ .. 
Datuiil/.el.~ 0 t-~ ............ 

Verte;ft.?J ..... ~.~L:j:ii.~···~~~ 
~··'·/tl.a~ r~e.-

Das Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr/ 
Oberste Kraftfahrlinienbehörde beehrt sich, den beiliegenden 
Entwurf einer Kraftfahrliniengesetznovelle 1985 samt Erläuterungen 
und einer Gegenüberstellung des geltenden Textes und der geplanten 
Änderungen dem Präsidium des Nationalrates zuzuleiten (fünf
undzwanzigfach) und allen anderen Stellen mit der Bitte 
~u übermitteln, hiezu allfällig 

innerhalb von 6 Wochen 

Stellung zu nehmen. Wenn innerhalb dieses Zeitraumes keine 
gegenteilige Mitteilung erfolgt, wird angenommen, daß gegen 
den Entwurf keine Einwände bestehen. 

Die begutachtenden Stellen werden auch ausdrücklich ersucht, 
25 Abdrucke ihrer Ste~_lungnahme dem Präsidium des Nationalrates 
zuzuleiten. 

Beilagen 
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Ergeht an: 

1) Präsidium des Natinalrates 
Dr. Karl Renner-Ring 3 
1017 \'iien 

2) österreichische Präsidentschaftskanzlei 
Hofburg 
1014 Wien 

3) Bundeskanzleramt/Verfassungsdienst 
Ballhausplatz 2 
1014 Wien 

4) Bundeskanzleramt 
Ballhausplatz 2 
1014 Wien 

5) Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten 
Ballhausplatz 2 
1014 Wien 

6) Bundesministerium für Bauten und Technik 
Stubenring 1 
1010 Wien 

7) Bundesministerium für Familie, Jugend und Konsumentenschutz 
Hirnrnelpfortgasse 4 - 8 
1015 Wien 

8) Bundesministerium für Finanzen 
Hirnrnelpfortgasse 4 - 8 
1010 Wien 

9) Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz 
Stubenring 1 

1010 Wien 

10) Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie 
Stubenring 1 
1010 Wie n 

11) Bundesministerium für Inneres 
Herrengasse 7 
1014 \-lien 

12) Bundesministerium für Justiz 
Museumstraße 7 
1016 Wien 
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\ 13) Bundesministeriu~ für Landesverteidigung 
Dampfschiffstraße 2 
1030 Wien 

14) Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 
Stubenring 1 
1010 Wien 

15) Bundes~inisterium für soziale Verwaltung 
Stubenring 1 
1010 Wien 

16) Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport 
Minoritenplatz 5 
1014 Wien 

17) Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 
Minoritenplatz 5 
1014 Wien 

18) Generaldirektion der österreichischen Bundesbahnen 
Elisabethstraße 9 
1010 Wien 

19) Generaldirektion der österreichischen Bundesbahnen 
Kraftwagendirektion 
Gauerrnanngasse 4 
1010 Wien 

20) Finanzprokuratur 
Singerstraße 17 
1010 Wien 

21) Kornission zur Vereinheitlichung und Vereinfachung 
der österreichischen Rechtsordnung 
Tegetthofgasse 3 
1010 Wien 

22) Oberster Gerichtshof 
SChmerlingplatz 10 
1016 Wien 

23) Verfassungsgerichtshof 
Judenplatz 11 
1010 Wien 

24) Verwaltungsgerichtshof 
Judenplatz 11 
1010 Wien 

25) Rechnungshof 
Dampfschiffstraße 2 
1033 Wien 
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\. 
26) Volksanwaltschaft 

Singerstraße 17 
1015 Wien 

27) Amt der Burgenländischen Landesregierung 
Landhaus 
7000 Eisen~tadt 

28) Amt der Kärntner Landesregierung 
Arnulfplatz 1 
9020 Klagenfurt 

29) Amt der Niederösterreichischen Landesregierung 
Herrengasse 9 
1014 Wien 

30) Amt der Oberösterreichischen Landesregierung 
Klosterstraße 7 
4020 Linz 

31) Amt der Salzburger Landesregierung 
Chiemseehof 
5010 Salzburg 

32) Amt der Steiermärkischen Landesregierung 
Hofgasse 
8010 Graz 

33) Amt der Tiroler Landesregierung 
Landhaus, Maria-Theresien-Straße 43 
6020 Innsbruck 

34) Amt der Vorarlberger Landesregierung 
Landhaus 
6900 Bregenz 

35) Amt der Wiener Landesregierung 
Neues Rathaus 
1010 \vien 

36) Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt 
der Niederösterreichischen Landesregierung 
Schenkenstraße 4 
1010 Wien 

37) Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
Wiedner Hauptstraße 63 
1045 Wien 

38) Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
Verkehrspolitische Abteilung 
Wiedner Hauptstraße 63 
1045 Wien 

39) Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
Bundessektion Verkehr, Fachverband der 
Autobusunternehmungen 
Wiedner Hauptstraße 63 
1045 Wien 
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\ 
40) Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 

Bundessektion Verkehr, Fachverband der Schienenbahnen 
Wiedner Hauptstraße 63 
1045 Wien 

41) österreichischer Arbeiterkammertag 
Prinz Eugenstraße 20 - 22 
1040 Wien 

42) Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern 
österreichs 
Löwelstraße 1 b 
1010 Wien 

43) österreichischer Landarbeiterkammertag 
Marco d~ Avianogasse 1 
1010 Wien 

44) österreichischer Rechtsanwaltskammertag 
Rotenturmstraße 13 
1010 Wien 

45) österreichische Notariatskammer 
Landesgerichtsstraße 20 
1010 Wien 

46) Kammer der Wirtschaftstreuhänder 
Bennoplatz 4 

1080 Wien 

47) Bundeskonferenz der Kammern der freien Berufe 
Bauernmarkt 8, Stiege 1 
1010 Wien 

48) österreichischer Städtebund 
Neues Rathaus 
1010 Wien 

49) österreichischer Gemeindebund 
Johannesgasse 15 
1010 Wien 

50) österreichischer Gewerkschaftsbund 
Hohenstaufengasse 10 - 12 
1010 Wien .. 

51) Vereinigung österreichischer Industrieller 
Schwarzenbergplatz 4 
1030 Wien 

52) Vereinigung österreichischer Richter 
Justizpalast 
1010 Wien 
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53) Rektorenkonferenz 
Schottengasse 1 
1010 Ttlien 

54) Österreichische Gesellschaft für Gesetz
gebungslehre 
Preyung 6/2/2/4 
1010 Hien 

Für die Richtigkeit 

der Ausfertigung: 
/-, 

lw;;~\-«f 
\) 

\-lien, arn 3. Mai 1985 
Für den Bundesminister: 

Dr. Bauer 
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, 

I ! 
~ BUNDESl\UNISTERIUM FUR öFFENTLICHE HIRTSCHAFT UND VERKEHR 

Beilage A zu Zl. EB 42.100/4-11/4-1985 

••• Bundesgesetz vom •••••••••••••••••••• mit dem das 
Kraftfahrliniengesetz 1952 geändert wird (KflG-Novelle 1985) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Art i k e 1 I 

Das Kraftfahrliniengesetz 1952, BGBl.Nr. 84, in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl.Nr. 265/1966 und des Art. I Z. 5 des 
Bundesgesetzes BGBl.Nr. 20/1970 wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 2 hat zu lauten: 

"(2) Entlang der Strecke einer Kraftfahrlinie sind be
stimmte feststehende Haltestellen festzusetzen, an denen Fahr

gäste ein- und aussteigen können." 

2. Der bisherige § 1 Absatz 2 erhält die Bezeichnung 

§ 1 Abs. 3. 

3. Dem § 2 ist als Ziff. 4 anzufügen: 

"4. Die Kraftfahreinrichtungen von Eisenbahnunternehmen, 
die fallweise als Ersatz für einzelne im Fahrplan enthaltene 
Schienenkurse mit Omnibussen dieser Unternehmen ohne Änderung 
des Fahrplanangebotes Fahrgäste ausschließlich von und zu den 
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durch die betreffenden Schienenkurse bedienten Bahnhöfen und 
• Haltestellen befördern. 

Derartige Kraftfahreinrichtungen sind unter Nachweis der 
Unvertretbarkeit der Erbringung der SChienenleistung nach 
kaufmännischen Grundsätzen der Behörde zur Prüfung vorzulegen." 

4. Im § 3 hat es anstelle "das Bundesministerium für 
Verkehr und verstaatlichte Betriebe" zu lauten "der Bundes
minister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr". 

5. § 4 Abs. 4 hat zu lauten: 

"(4) Soll eine Konzession wiedererteilt werden, so ist 
bei der Erteilung vor allem der bisherige Konzessionsinhaber zu 
berücksichtigen." 

6. Nach dem § 6 wird folgender § 6 a eingefügt: 
"§ 6 a. (1) Stellt der Konzessionsinhaber spätestens 

sechs Monate vor Ablauf einer auf fünfzehn Jahre erteilten 
Konzession den Antrag auf Verlängerung der Konzessionsdauer 
bei sonst unverändertem Inhalt der Konzession, so ist diesem 
Antrag stattzugeben, sofern die Kraftfahrlinie ständig be
trieben wurde und der Ausschließungsgrund des § 4 Abs. 1 Ziff. 5 
lit. a nicht vorliegt. 

(2) Im Verfahren über die Verlängerung der Konzessions
dauer findet § 5 keine Anwendung." 

7. § 9 Abs. 2 hat zu lauten: 

"(2) Die Konzession erlischt, wenn der Konzessionsinhaber 
von der Verpflichtung zur Aufrechterhaltung des Betriebes ent
hoben wird: 

1. während der ersten drei Jahre der Konzessionsdauer 
für mindestens eine Fahrplanperiode vorübergehend, 

2. insgesamt für mehr als 1/3 der gesamten Konzessions
dauer vorübergehend, 

3. dauernd zur Gänze." 
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• 
8. In § 20 hat es anstelle "das Bundesministerium für 

Verkehr und verstaatlichte Betriebe im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau" zu lauten "der 

Bundesminister far öffentliche Wirtschaft und Verkehr". 

Art i k e 1 II 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 

in Kraft. 
(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundes-

minister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr betraut. 
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,. 

BUNDESMINISTERIUM FUR öFFENTLICHE WIRTSCHAFT UND VERKEHR .. 

Beilage B zu Zl. EB 42.100/4-11/4-1985 

VOR B L A T T 
------------------------------

1. Problem: 
Schaffung gesetzlicher Grundlagen um einzelne Schienenkurse, 
deren Betrieb unwirtschaftlich ist, für die jedoch ein Ver
kehrsbedürfnis besteht, durch geeignete Kraftfahreinrichtungen 
zu ersetzen. 
Beseitigung redaktioneller Ungereimtheiten sowie 'Verwaltungs
vereinfachung durch Verlängerung der Konzessionsdauer. 

2. Ziel: 
Ermöglichung eines Ersatzverkehres für unwirtschaftliche 
Schienenkurse auf einfache Weise. 

3. Inhalt: 
Schaffung der gesetzlichen Grundlagen durch Ausnahme von der 
Konzessionspflicht. 

4. Alternative: 
keine 

5. Kosten: 
Durch die Novelle erwachsen dem Bund keine Mehrleistungen, es 
sind vielmehr unter Umständen Entlastungen des Staatshaushaltes 
zu erwarten. 
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BUNDESMINISTERIUM FUR ÖFFENTLICHE HIRTSCHAFT UND VERKEHR 

Beilage C zu Zl. EB 42.100/4-II/4-1985 

E R L Ä U T E RUN GEN 
--------------------------------------------------

Allgemeiner Teil 

1. Das derzeit geltende Kraftfahrliniengesetz wurde im Jahre 
1952 erlassen und geht in seinen Grundzügen auf deutsche und 
österreichische Rechtsvorschriften zurück. 
Durch.die rasante Entwicklung des Kraftfahrlinienverkehres 
seit Erlassung des geltenden Gesetzes - derzeit werden von den 
Kraftfahrlinien pro Jahr rund 486 Millionen Fahrgäste befördert -

wird nunmehr in absehharer Zeit eine Neuregelung des Kraft
fahrlinienrechtes erforderlich. Bis zur Erlassung eines ~olchen 
umfassenden Kraftfahrliniengesetzes sollen mit der vorliegenden 
Novelle Anpassungen an veränderte Verkehrsbedürfnisse vorgenommen 
und offenbare redaktionelle Versehen im geltenden Gesetz 
bereinigt werden. 

2. Die österreichischen Bundesbahnen sind unter Bedachtnahme auf 
das öffentliche Interesse nach kaufmännischen Grundsätzen zu 
führen. Dies ist in § 2 des Bundesbahngesetzes normiert, gleich
zeitig aber auch das Ziel jedes Eisenbahnunternehmens. Diesen 
soll die Möglichkeit eröffnet werden, Kurse, für die ein Ver
kehrsbedürfnis zwar besteht, welches aber mit Zugsgarnituren nicht 
wirtschaftlich befriedigt werden kann, durch Omnibuskurse zu 
ersetzen. 

3. Die weiteren Änderungen sind aus Gründen der Verwaltungs
vereinfachung sowie aus rechtstheoretischen überlegungen not
wendig. 
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.4. Die verfassungsmäßige Zuständigkeit des Bundes zur Gesetzgebung 

und Vollziehung gründet sich auf Artikel 10 Abs. 1 Ziff. 8 
B-VG (Angelegenheiten des Gewerbes). 
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Besonderer Teil 

(zu den einzelnen Bestimmungen) 

Zu Z. 1 (§ 1 Abs. 2) 

Das für den Kraftfahrlinienverkehr wesentliche Merkmal der 
Einrichtung bestimmter Haltestellen grenzt diesen Verkehr von 
anderen Arten der Personenbeförderung ab. Der Umstand, daß der 

Ort der Haltestelle von vornherein feststeht und von der Kraft
fahrlinie immer angefahren werden muß, ist ein weiteres Wesens
merkmal des Kraftfahrlinienverkehres. 

Die Festsetzung der Haltestellen ist wohl im § 26 der 
1. Durchführungsverordnung zum Kraftfahrliniengesetz 1952, 
BGBl.Nr. 206/1954, geregelt, entbehrte bisher aber einer 
gesetzlichen Grundlage. 

Zu Z. 3 (§ 2 Ziff. 4) 
Diese Bestimmung soll jene Verkehre von der Konzessions

pflicht ausnehmen, die von den Bahnen fallweise anstelle von 
Schienenkursen durchgeführt werden und die der aus wirtschaft

lichen Gründen gebotenen Anpassung der Verkehrsnachfrag~ an das 
Verkehrsangebot dienen. 

Um von vornherein klarzustellen, daß es sich hiebei nur 
um Verkehre handelt, die als Ersatz für wirtschaftlich nicht 
vertretbare Schienenkurse geführt werden und gleichzeitig das 
öffentliche Interesse nicht verletzen sollen, sind die Halte
punkte der ersatzweise zu führenden Kraftfahreinrichtungen 
bei den Bahnhöfen und Haltestellen festgesetzt, die für den 
zu ersetzenden Schienenkurs vorgesehen sind. 

Zu Z. 4 (§ 3) 

Diese Änderung hat redaktionellen Charakter. 
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Zu Z. 5 (§ 4 Abs. 4) 
Da das Kraftfahrliniengesetz 1952 nur befristete Konzessionen 

kennt, entbehrt der erste Halbsatz der bisher geltenden Regelung 
eines normativen Sinns. 
Durch die nunmehrige Textierung soll dem Wunsch des Gesetzgebers 
nach erleichterter Wiedererteilung von Konzessionen Rechnung 
getragen werden. 

Zu Z. 6 (§ 6 a) 

Da - sofern der Konzessionsinhaber die Kraftfahrlinie 
während der gesamten Konzessionsdauer ständig betrieben hat -
ein entsprechendes Verkehrsbedürfnis auch nach Ablauf der 
Konzessionsdauer anzunehmen ist, wäre im Falle des Antrages 
auf.Verlängerung der Konzessionsdauer nur die Verkehrssicherheit 
und der Bauzustand der von dieser Kraftfahrlinie befahrenen 
Straßen zu prüfen ( § 4 Abs. 1 Ziff. 5 lit. a KflG 1952). 
Ein Verfahren nach § 5 ist deshalb entbehrlich, weil sich am 
Bestand und Umfang der Kraftfahrlinie nichts ändert. 

Zu Z. 7 (§ 9 Abs. 2) 
Bisher erlosch die Konzession nur bei dauernder und gänzlicher 

Enthebung von der Betriebspflicht. Das Vorliegen eines vorn Gesetz 
als Erfordernis für die Erteilung einer Konzession genannten 
entsprechenden Verkehrsbedürfnisses kann aber keineswegs angenommen 
werden, wenn bereits während der ersten drei Jahre der Konzessions
dauer - mangels ausreichenden Verkehrsbedürfnisses - um Enthebung von 
der Betriebspflicht angesucht wird. Weiters wird das Vorliegen eines 
entsprechenden Verkehrsbedürfnisses auch dann zu verneinen sein, 
wenn während eines Drittels der gesamten Konzessionsdauer, 
die regelmäßig 15 Jahre umfaßt - insgesamt also während 5 Jahren -, 
ein Verkehrsbedürfnis nicht vorgelegen ist. 

Zu Z. 8 (§ 20) 

Diese Änderung hat redaktionellen Charakter. 
Die Mitkompetenz des zitierten Bundesrninisteriums für Handel und 
Wiederaufbau wurde durch § 13 Bundesministeriengesetz 1973, 
BGBl.Nr. 389, beseitigt. 
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BUNDESMINISTERIUM FüR öFFENTLICHE WIRTSCHAFT UND VERKEHR 

Beilage D zu Zl. EB 42.100/4-II/4-1985 

TEXTGEGENÜBERSTELLUNG 

Geltender Text 

1. 
§ 1 Abs. 1: 

§ 1. (1) Der Betrieb einer- Knftf:r.hrlinie, -dl..S 
ist die de.-n öffentlichen Verkehr dienende, pl~n
mlißige entgeltliche Beförderung von Personen 

: mit Knfd:thrzeugea zVw';schen bestimmten Puck
ten b=rf einer- Konzession n;1.ch diesem ßuo.dd
gesetze. 

2. 
§ 1 Abs. 2 
. (~ Die Koozc:ssioa. zur Personenbeförderun~ 

o.:1ch Abs.. 1 umhGt ~uch die ßerec:hti"'ull<7 zu; 
Beförder'UCg des Reisegep:icks der F:r.hr;:ist~ und 
90n Gegcnsär.den des t;:;gEmen 3ed:ufes, le::ztere 
nur, soweit sie mit den für die Personenbeförde
rung vc:rwenderea Kr~tw . .:tgeo. vorgenomme::t 
wird.. 
3. 
§ 2 Ziff. 1 bis 3 

§ 2. Einer- Konz.ession n:r.ch § 1 bedürten 
nicht: 

1. die Kr~t:f:thrc:inrichtungen. die ein U ncer
nehmer zur Beförderung lc:diglich der c:igenen 
Angestc:1lten \,lnd Arbeiter :r.usschtic:ßiil.:.~ z.ur Be:
förderung von oder zur Arbc:iustitte ·oder inner
h;1.1b dieser ullterhilt; 

2. die K.r:1ftf:1hreinri6-:ungcn zur ßc:förderuag 
der Wohng:iste (Pfleglingc) und der Bediensteten 
von G:1Ststitten mit Fremclenbeherber;ucg, Heil
aIUuhcn. Erhotungshc:imea u. dgL durch Kraft
hhrzeuge dieser Unternehmen vom eigenen 
Betrieb zu dea nichsten in Betncht kumtnc.nden 
Aufll:r.h:nestellen des öfTenrlic:hen Verkehrl:'S und 
umgekehrt; 

3. die Kr~::f:1hrei..o.r~6tungen der POSt. die mit 
postei;cncn Filin:eugen und mit höchstens vier
Sitzplirzea :1:.tSsc:hli:Glich des Führersirzes be
trie~c:n -::-.:rdC!l .. nd in ,,;bnn::ißig vorge::eht.üen 
Postkunen der Postbefördet'Ullg dienen (L:tnd-
knftposten).· . 

Entwurfstext 

1. 
§ 1 Abs. 1: 

§ 1 Abs. 1 lautet wie 
geltender Abs. 1 

§ 1 Abs. 2 
(2) Entlang der Strecke einer 

Kraftfahrlinie sind bestimmte 
feststehende Haltestellen 
festzusetzen, an denen Fahrgäste 
ein- und aussteigen können. 

2. 
§ 1 Abs. 3 

§ 1 Abs. 3 lautet wie geltender 
Absatz 2 

3. 
§ 2 Ziff. 1 bis 3 

§ 2 Ziff. 1 bis 3 lautet wie 
geltende Ziff. 1 bis 3 
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4. 
§ 3 

§ 3. Zur Erccilung dca" im S 1 vorgcs:henen 
Ko ~zcs~ion i .. t dcr- L~ndesh:1t: i':::unn, h:n:;idtr· 
lic.1t der Kr:d'ef:thdinien, die sidt übe:- zwei oder 
mehrere Bund:sl.:i.ncler erstrecken oder ein: 
durc:hl.1u:end: Verbiadung mit dem Awbndc: 
herst.clIen oder die vom Bund oder einem Unter
nehmer des öffentlichen Eisenb.lhnverkeh:-::s be
trieben w.:rden sollen, d:u Bundesministerium für 
Verkehr und v::-sc:1:.clic,cc: Bl!triebe zus::indi~. 

§ 2 Ziff. 4 . 
4. Die Kraftfahreinrichtungen von 

Eisenbahnunternehmen, die fall
weise als Ersatz für einzelne 
im Fahrplan enthaltene Schienen
kurse mit Omnibussen dieser Unter
nehmen ohne Änderung des Fahr
planangebotes Fahrgäste aus
schließlich von und zu den durch 
dle betreffenden Schienenkurse 
bedienten Bahnhöfen und Halte
stellen befördern. 
Derartige Kraftfahreinrichtungen 
sind unter Nachweis der Unver-
:tretbarkei t der Erbringung der 
Schienenleistung nach kaufmännischen 
Grundsätzen der Behörde zur 
Prüfung vorzulegen. 

4. 
§ 3 

§ 3 - anstelle des bezeichneten 
Bundesministeriums wird "der 
Bundesminister für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr" gesetzt, 
ansonsten unverändert. 
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5. 
§ 4 Abs. 1 bis 3 

§ 4. (1) Die Kon~essioa kJ.:::.!l erteile werden, 
~;:!1:l: 

1. d.:r Bewerber zU·l'e:lis~ig und geeignet is: 
und die Sich~rhei: des Be::riebes und die: 
Leistu:t;;::inigk::i~ d~ Ü r::er~ehme:-:s gc".:inr-
leis:e: sind; . 

2. der BC'Ncro.:r die: österreic..~isc!1.: SC:1:1:S
bü!"ge~c:h:1ft besitzt bczichurig~';7,·eis.: im FJ.Ue 
c:inet' juriiti~chea PerSO!1 seinen Sitz im Inbnd: 
h • . .:c; . 

3.e!n e:1uprcchccd::s Vcrkch.sb.:dürfnis vor
h:mi:!:n ist; 

4. die Art d:r Linieaführung el!lC: zweck
mißig: und wirtSch:lfcliche Befriedigung des in 
Bccr:1cht komme:nden V c:rkehrsb:dürfnissc:s. ge
wihrldster: und 
. 5. du Unt.:m:hmc:n .:luch sonst öttentlidt.en 
Inter:ssea IUau: zuwiderläuft. Dieser Aus
sc:hlidiungsgrund lieg;: L.."Ubesonderc: d~ vor, 
weti:l . .... ~; .... ... . 

-. 

:1) die n:u: Knftf:ilir!inie :luf SenGeIl dur~
geführi: werden' soll, die sich aus Gcündc:ll 
der Verkehrssidt.erheit oder wegen ihres 
B:1uzust:l.ndes für diesen Verkehr niche 
cigaca. oder-

b) der- bC::lncragee Knfeflhrliaie:nverk::hr die 
r.rfüllung der Verke:hrS:l.ufg:1bea du:-ch die 

• Verkehrsuatemchmer, in derc:a Verkehrs
bereich die neue: Linie g:1n2: oder td weise 
fillt, zu-gef:ihrde;'l geeigcet iSi:. oder 

c) d::r bancngte K::tftbIulinienverkc:hr ein.:r 
dem öffentlichen Bedürfnis mehl' entsprc:
chendea Ausgc:st:llcung des Verkc:hre, durch 
die Verkent"Sllnternehrr.er. in deren V er
kehrsbemch die net:e Linie g:t:u oder teil
weise fällt, vC'rgriffe und einer von diesen 
die llOtW'( I\dige V c:rbc:sseru~g d.er Verk.:hn
bedienung innc::h:U.b einer von der Konzes
sionsbehördc fcs:zusct:%enden :tngemessenen 
Fm: Ton hö6s:ens seda· Mon:I.C.:n. vor-
nimmt:. ..... 

: ~ V,,~ drn_Erfordemw,,; des Abs. 1 z.. 1 und 
2 sÜld der Bu~d und die Unternehmer des 
öffe:lcli6en Eis:nbahnverkchro ausgenommen.· 

(3) V oa c:n E:for:.::::iss:u dc ~A..b:. 1 Z. 2 
bnn d:&.s BI!nd.::sminiscerit:m für Verkehr und 
verstutlichtc Betriebe 2.US Cr:iindea dC3 öffent
lichen Incerc:slcs befreien. Austinder sind gegen 
N:l.cr:veisung der formellen RC%iprozitäc seitens} 
des S~:J.:c::s, dem sie :lngenören, in bezug auf die 
Einrichtung \!nd den Betrieb eines K.r:tfu:thr
li:'1!enun:eruenrnc:ru den Inl:indem gleichgestellt. 

5. 
§ 4 Abs. 1 bis 3 

§ 4 Abs. 1 bis 3 lautet 
wie geltender § 4 Abs. 1 - 3. 
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• § 4 Abs. 4 

(4) 5011 für eine Linie, für die eine ber riste re 
Konzessivn erteilt worJen ist, eine: neue Kon
zession erteilt werden, so ist bei der Ertcilun;; 
vor alle~1 der bisherige Kon7.c~.>ionsinhabcr zu 
!lcrücksidltigcn. 

6. 

7. 
§ 9 Abs. 1 

§ 9. (1) Die Koa::es.sionsbehörde hu den Ron
zeslionsw:lber iuf seinen Antng- von der Ver
pflio::U!l3 des § S Z. 1 vorübergehend oder 
d:lu::md für den g:1:lzen Betrieb oder einen T e:il 
desselben n1 e:nchc::,e::-t, wenn ihm di~ We:iter
führung des Becne:!xs nicht mehr zugemutet 
.J'e:-::n k:ln:. o"::r wen .• keir.. V c::-~,ehr..bcdürfl"':s 
mehr' bestehe.. 

§ 4 Abs. 4 
(4) Soll eine Konzession 

wiedererteilt werden, ~o ist bei 
der Erteilung vor allem der bis
herige Konzessionsinhaber zu 
berücksichtigen. 

6. 
§ 6 a Abs. 1 und 2 

§ 6 a (1) Stellt der Konzes
sionsinhaber spätestens sechs Mo
nate vor Ablauf einer auf fünfzehn 
Jahre erteilten Konzession den 
Antrag. auf Verlängerung der 
Konzessionsdauer bei sonst 
unverändertem Inhalt der Kon
zession, so ist diesem Antrag 
stattzugeben, sofern die 
Kraftfahrlinie ständig betrieben 
wurde und der Ausschließungs
grund des § 4 Abs. 1 Ziff. 5 
lit. a nicht vorliegt. 

(2) Im Verfahren über die Ver
längerung der Konzessionsdauer 
findet § 5 keine Anwendung. 

7. 
§ 9 Abs. 1 

§ 9 Abs. 1 lautet wie geltender 
§ 9 Abs. 1. 
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§ 9 Abs. 2 

(:?) Die Konzession er!i;cht, ~ .. en:t c::r Kon::es
s:onsinh:ocr .... on der V ::rpr1i::h~un'" zur Auf
r::I:.'1,·.:rh:1.[i:un;; des Be:.i::bcs d:l.1.~c:rnJ zu. Gin;:e 
enthoben wird. 

8. 

§ 20 

§ 20. Mit dc:r VotIzic:hun·· diescs Bund:SC7esetzes . ;:)" 
1st d:u Bundcsminiscerium für Yc:r.k.ehr und ycr-
.c:lJ.tlichte Ec:crL:bc: im Eim emehmeu mit de-.n 
Bund:sministerium für H::lndel und Wieclc:r:lufb:\u 
be:raut. 

§ 9 Abs. 2 
(2) Die Konzession erlischt, 

wenn der Konzessionsinhaber v~n 
der Verpflichtung zur Aufrecht
erhaltung des Betriebes ent
hoben wird: 

1. während der ersten drei Jahre 
der Konzessionsdauer für 
mindestens eine Fahrplan
periode vorübergehend, 

2. insgesamt für mehr als 1/3 
der gesamten Konzessions
dauer vorübergehend, 

3. dauernd zur Gänze. 

8. 

§ 20 
§ 20 - anstelle der be

zeichneten Bundesministerien 
wird "der Bundesminister 
für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr" gesetzt, 
ansonsten unverändert. 
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